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Antrag 
der Abgeordneten Constance Manzke, Christian Lamberti, Andrea Brost (CDU)  

und Fraktion vom 16.06.2009 
 
 

Betr.: Automatische Zusendung der Hamburger Sozialkarte an Anspruchsberechtigte 
 
In Hamburg gemeldete Bezieher von Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung sowie Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben 
einen Anspruch auf Ausstellung der Hamburger Sozialkarte. Auch Kinder und Partner von Sozialleistungs-
empfängern können eine eigene Sozialkarte erhalten. In ganz Hamburg sind ungefähr 228.000 Menschen 
anspruchsberechtigt. 
 
Seit dem 1. Januar 2009 erhalten Anspruchsberechtigte beim HVV bei Vorlage der Sozialkarte eine 
Vergünstigung in Höhe von monatlich 18,- Euro für HVV-Zeitkarten (insb. Monatskarten, nicht auf 
Semestertickets, Wochenkarten und Flexicard).  
 
Der Berechtigungskreis muss die Sozialkarte derzeit bei der zuständigen Dienststelle des Bezirksamtes 
(hier: Sozialamt) oder dem Jobcenter der ARGE gesondert beantragen, was mit einer entsprechenden 
Wartezeit beim Amt verbunden ist. Es kommt auch vor, dass zwischen der Antragstellung und 
tatsächlichen Ausgabe der Hamburger Sozialkarte einige Zeit vergeht. In dieser Zeit können die an sich 
Anspruchsberechtigten nicht von dem gewährten Nachlass bei den HVV-Monatskarten profitieren. 
 
Um das Verfahren zu beschleunigen und unnötigen Aufwand durch die gesonderte Beantragung zu 
vermeiden, sollten alle Anspruchsberechtigten die Hamburger Sozialkarte automatisch zugesandt 
bekommen. 
 
 
Vor diesem Hintergrund möge die Bezirksversammlung beschließen: 
 

1. Die zuständige Fachbehörde wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen, die nach 
SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz automatisch leistungsberechtigt sind, 
zusammen mit ihrem ALG II- oder Grundsicherungsbescheid auch die Sozialkarte zugesandt 
bekommen.  

 
2. Die Sozialbehörde wird ferner aufgefordert, dem Ausschuss für Soziales, Integration und 

Gesundheit über die Umsetzung Bericht zu erstatten.   


